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RS OGH 1982/4/29 7Ob566/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1982

Norm

EheG nF §55 Abs2 f

Rechtssatz

Das alleinige oder überwiegende Verschulden des Scheidungsklägers ist nur eine der Voraussetzungen für einen Erfolg

des Widerspruches nach § 55 Abs 2 EheG und kann daher in der Regel nicht zusätzlich auch noch für die

Härteabwägung nach dieser Gesetzesstelle herangezogen werden.
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